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Stadtrat
 

Sitzung vom 12. Juni 2018

BESCHLUSS NR.  202 /  S7.02.70

«Sportpreis der Stadt Uster»
Anpassung Reglement
Genehmigung

Ausgangslage
Im Januar 2018 wurden die Stadtpreise Uster erstmals an einer gemeinsamen Abendveranstaltung 
übergeben. Dort wurde für das Jahr 2017 neben dem «Sportpreis der Stadt Uster» und dem 
«Kunstpreis der Stadt Uster» erstmals der «Engagementpreis der Stadt Uster» verliehen. Alle drei 
Preise werden nach separaten Reglementen vergeben.
Das bisherige Reglement für die Vergabe des Sportpreises ist seit dem 1. Oktober 2013 gültig. Die 
Reglemente des Kunst- und Engagementpreises wurden erst in den Folgejahren erstellt und 
inhaltlich aufeinander abgestimmt. Gemäss dem Konzept «Stadtpreise Uster», welches am 26. 
September 2017 durch den Stadtrat genehmigt wurde, sollen die Preise in allen Bereichen 
gleichwertig und gleichgestellt sein. Aus diesem Grund hat die Abteilung Gesundheit das Reglement 
«Sportpreis der Stadt Uster» überarbeitet.

Anpassung Reglement «Sportpreis der Stadt Uster»
Das Reglement für die Vergabe des Sportpreises wurde in Anlehnung an die beiden Reglemente 
«Kunstpreis der Stadt Uster» und «Engagementpreis der Stadt Uster» angepasst. Die wichtigste 
inhaltliche Anpassung betrifft das Preisgeld.
Im bisherigen Reglement gibt es die Möglichkeit das Preisgeld nach folgenden Optionen aufzuteilen:

- 10 000 Franken für den «Sportpreis der Stadt Uster»
oder
- 7 000 Franken für den «Sportpreis der Stadt Uster» und 3 000 Franken für den 

Anerkennungspreis
In den Reglementen für die Vergabe des Kunst- und Engagementpreises ist keine Aufteilung des 
Preisgeldes möglich. Auch das Konzept der «Stadtpreise Uster» sieht nicht vor, das Preisgeld 
aufzuteilen. Aus diesem Grund wird im neuen Reglement «Sportpreis der Stadt Uster» auf die 
Möglichkeit eines Anerkennungspreises verzichtet. Der oder die Sport-Preisträgerin wird analog der 
beiden anderen Stadtpreise mit einem Preisgeld von 10 000 Franken prämiert. Somit wird erreicht, 
dass alle drei Stadtpreise gleichwertig und gleichgestellt sind.
Das bisherige Reglement für den Sportpreis wurde auch grafisch angepasst: So wurden das Layout 
und die Artikelüberschriften der anderen Reglemente übernommen. Die Inhalte wurden unter den 
entsprechenden Überschriften zusammengefasst und die Wortlaute angeglichen.



www.uster.ch

 

Sitzung vom 12. Juni 2018  |  Seite 2/2

Die Abteilungen Präsidiales (zuständig für den Kulturpreis) und Finanzen (zuständig für den 
Engagementpreis) wurden über die Anpassungen informiert.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Das angepasste Reglement «Sportpreis der Stadt Uster» wird genehmigt und tritt per 
01.07.2018 in Kraft.

2. Mitteilung an
 Stadtpräsident, Werner Egli
 Stadtschreiber, Daniel Stein
 Abteilungsvorsteherin Gesundheit, Esther Rickenbacher
 Abteilungsvorsteher Finanzen, Cla Famos
 Abteilungsleiterin Gesundheit, Anita Bernhard
 Abteilungsleiter Finanzen, Patrick Wolfensberger
 Abteilungsleiter Präsidiales, Christian Zwinggi

öffentlich


